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ÜBERSICHT 

Teil 1: Erfolgsaussichten der Klage  
A. Rechtswegeröffnung 
I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs 
  Verwaltungsrechtsweg nach Generalklau-

sel des § 40 I 1 VwGO eröffnet.  

II. Zuständiges Gericht  
  nach Sachverhalt (+) 

B. Zulässigkeit 
I. Statthafte Klageart 
  Allgemeine Leistungsklage 

II. Klagebefugnis § 42 II VwGO analog 
 möglicher Anspruch auf Zahlung der 100 € 
aus §§ 683 S. 1, 670 BGB 

III. Beteiligten- und Prozessfähigkeit §§ 61 f. 
VwGO 

  Kläger: §§ 61 Nr. 1 Alt. 1, 62 I Nr. 1 VwGO 

  Beklagte: §§ 61 Nr. 1 Alt. 2, 62 III VwGO, 
vertreten durch Oberbürgermeister, Art. 38 I 1, 
34 I 2 GO 

IV. Sonstige Voraussetzungen (+) 
C. Begründetheit 
I. Richtiger Beklagter  
  Gemeinde als die Person, gegen die Recht 

behauptet  

II. Anspruch auf Zahlung 100 € 
1. Anspruchsgrundlage 
  §§ 683 S. 1, 670 BGB analog im öffentli-

chen Recht? 

a. Anwendungsvoraussetzungen 
  GoA grds. entsprechend anwendbar 

  Aber zusätzliche Voraussetzungen für An-
wendung erforderlich, da gesetzliche Kompe-
tenz- und Zuständigkeitsordnung infrage ge-
stellt und Risiko der Wahrnehmung von Auf-
gaben, auf die kein Anspruch besteht  Er-
fordernis eines besonderen öffentlichen In-
teresses 

b. Vorliegen eines besonderen öffentlichen 
Interesses 

aa. Besonderes öffentliches Interesse allge-
mein 

  Erforderlich besonderes öffentliches Inter-
esse im konkreten Einzelfall: 

 - Aufgabenträger zur Aufgabenerfüllung anzu-
halten 

 - kein Eingriff in Ermessen 

bb. Besonderes öffentliches Interesse im kon-
kreten Fall 

  Besonderes öffentliches Interesse (+): Ab-
fallbeseitigung keine Ermessensentscheidung, 
zudem vor Beseitigung durch E Hinweis ge-
genüber Gemeinde, Abfall selbst zu beseiti-
gen, überdies Effektivität der Gefahrenabwehr 
zu beachten 

2. Anspruchsvoraussetzungen 
a. Fremdes Geschäft 

  Objektiv fremdes Geschäft, da im Rechts-
kreis der Gemeinde? 

aa. Pflicht des Abfallbesitzers 
  Grds. Pflicht des Abfallbesitzers zur Besei-

tigung, § 15 I KrWG 

  Pr.: Abfallbesitzer i.S.d. § 3 IX KrWG: E In-
haber der tatsächlichen Sachherrschaft über 
die Abfälle? Tatsächliche Sachherrschaft au-
tomatisch aus dem Grundstückseigentum? 
Grds. ausreichend, da Effektivität der Gefah-
renabwehr. Aber: Mindestmaß an tatsächli-
cher Sachherrschaft erforderlich in dem Sinne, 
dass Abfälle dem Inhaber zuzurechnen sind. 
Zurechnung fehlt, wenn Grundstück der All-
gemeinheit tatsächlich oder rechtlich – hier 
Art. 27 I BayNatSchG – zugänglich ist  E 
kein Abfallbesitzer 

bb. Pflicht des Hoheitsträgers 
  Pflicht aus § 20 I 1 KrWG 

b. Sonstige Voraussetzungen 
  Unerheblich entgegenstehender Wille Ge-

meinde, da Pflicht zur Beseitigung 

Ergebnis Teil 1: Klage ist zulässig und begründet 

 
Teil 2:  
Frage 1:  
I. Amtshaftungsanspruch §§ 839 BGB, 

Art. 34 S. 1 GG 
1. Anspruchsvoraussetzungen 
a. Handeln eines Beamten 
  Feuerwehrmann durch Übernahme von ho-

heitlichen Aufgaben Beamter im haftungs-
rechtlichen Sinne 

Anmeldung
Hauptkurs 2026 I Classic München des Juristischen Repetitoriums hemmer
Ungererstraße 17, 80802 München 	
in Präsenz und als hemmer@home online über zoom	

Frau	 Herr Divers

Name: Vorname:

Studienadresse: 

Ich habe die Widerrufsbelehrung im Anhang gelesen. 

Ich stimme der Weitergabe meiner Daten wie im Anhang erläutert ausdrücklich zu.

Ich habe die Datenschutzerklärung im Anhang gelesen.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Bestätigung Name: Datum:

Zahlungsempfänger:  Juristisches Repetitorium hemmer / A. Wüst / Hauptkurs 2026 I classic München  
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die zu entrichtenden Zahlungen wegen Teilnahme am Juristischen Repetitorium 
hemmer bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Girokontos abzubuchen:

Kontoinhaber: 

Bank:

Unterschrift: 

IBAN:

BIC:

Datum: 

Bitte senden Sie die Anmeldung an:
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234

Beginn der Teilnahme: 09. März 2026 oder Quereinstieg am 

Heimatadresse:

E-Mail: 

Telefon: Mobil:

Kursgebühr: 199,- € monatlich
Inklusive
•	 Kursunterlagen (Fälle mit ausführlichen Lösungen in Print und digital)
•	 wöchentlichem Klausurenkurs
•	 monatlicher Zeitschrift Life&LAW (digital + Print)
•	 5 Sätzen Überblickskarteikarten (ZivilR I + II, StrafR und ÖR I + II)
•	 10 Skripten nach Wahl (s. Bestellformular)
•	 Zusatzeinheit Europarecht als hemmer@home

Fälligkeit:

Kontrollen: 

Kündigung: 

Hinweis:

Bitte ankreuzen: 

Die Kursgebühr ist zum 1. des jeweiligen Monats fällig und wird dann abgebucht. 
Dazu erteile ich die untenstehende Einzugsermächtigung.

Kontrollen werden anhand von Teilnehmerlisten durchgeführt.

Die Teilnahme am Kurs kann jeweils zum Monatsende durch Erklärung in 
Textform gegenüber der hemmer-Zentrale gekündigt werden. Dies gilt gleichzeitig 
als Widerruf der Einzugsermächtigung.

Zu statistischen Zwecken erbitten wir Ihre Note des 1. Staatsexamens (Ihre 
Angaben werden vertraulich behandelt).

Außerdem haben alle Jurastudierenden als hemmer.club-Mitglied die Möglichkeit der Nutzung der 
hemmer LernApp des hemmer/Wüst Verlags in Kooperation mit study smarter sowie der 6 Monate kostenlosen 
Nutzung der juristischen Datenbank jurisbyhemmer. Die Mitgliedschaft im hemmer.club ist kostenlos.



  

Bitte senden Sie die Anmeldung an: 
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234 
Online Anmeldung unter www.hemmer.de 
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Verbraucherhinweis / Widerrufsbelehrung 
 
1. Schlichtungsverfahren 
Das Juristische Repetitorium Hemmer nimmt nicht am Schlichtungs-
verfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil (§ 36 VSBG). 
 
2. Bestehen eines Widerrufsrechts 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vier-
zehn Tage. Die Frist beginnt mit Vertragsschluss. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Kunde Unternehmer im 
Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist und bei Ab-
schluss des Vertrags in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen Tätigkeit handelt. 
 
3. Ausübung des Widerrufsrechts 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie das Juristische 
Repetitorium Hemmer München GbR, Mergentheimer Straße 44, 
97082 Würzburg, E-Mail: muenchen@hemmer.de; Telefon: 09 31 / 797 
82 30, Telefax: 09 31 / 797 82 34 mittels einer eindeutigen, aber formlos 
möglichen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
Sie können dafür auch das Muster-Widerrufsformular des 
Bundesjustizministeriums 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/Muster
belehrungen/Musterbelehrungen_node.html;jsessionid=1DEBB17E72
BB01F5CA43C8FFF5A78B6D.2_cid324 verwenden, was jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Machen Sie von der Möglichkeit des Widerrufs Gebrauch, so werden 
wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 
4. Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, sind wir und Sie nicht mehr an 
die auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen 
gebunden. 
Wir haben Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
für uns sehr wichtig. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes 
finden sich in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), im 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz (TMG). 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine 
Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person 
verfolgt werden können. Dazu gehören beispielsweise der Name, die 
E-Mail-Adresse oder die Telefon-nummer. Nachstehend informieren 
wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten durch das 
Juristische Repetitorium Hemmer München GbR. Personenbezogene 
Daten werden vom Juristischen Repetitorium Hemmer nur dann 
erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist 
oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

1. Datenerhebung / -verwendung zur Vertragsabwicklung bei 
Anmeldung zu einem Kurs 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO erheben wir personenbezogene 
Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer Kursanmeldung freiwillig 
mitteilen, soweit diese Daten für den vorgenannten Zweck erforderlich 
sind. Welche Daten erhoben werden, ist aus dem Anmeldeformular 
ersichtlich. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur 
Vertragsabwicklung und der damit einhergehenden Kundenbetreuung. 
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrags werden Ihre Daten für die 
weitere Verwendung gesperrt bzw. deren Verarbeitung eingeschränkt 
und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine 
darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich 
erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren (Siehe Punkt 
Datenweitergabe zur Vertragserfüllung). 

2. Datenweitergabe zur Vertragserfüllung 
Zur Vertragserfüllung gibt das Juristische Repetitorium Hemmer 
München GbR nach Anmeldung Ihre Daten an die Zentrale des 
Juristischen Repetitoriums Hemmer in Würzburg und an die 
Hemmer/Wüst Verlags GmbH weiter, soweit dies zur Durchführung 
des Vertrags erforderlich ist. Soweit es nötig ist, werden Ihre Daten 
auch an die von uns beauftragten Korrekturassistenten weitergegeben. 
Ebenso gibt das Juristische Repetitorium Hemmer München GbR Ihre 
Daten an das mit einer Lieferung beauftragte Versandunternehmen 
weiter, soweit dies zur Lieferung von Unterlagen oder Skripten 
erforderlich ist. Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrags geben 
wir die zur Zahlung der Kursgebühr erforderlichen Bankdaten an das 
mit dem Lastschrifteinzug von uns beauftragte Kreditinstitut weiter. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

3. Rechte des Betroffenen 
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die beim 
Juristischen Repetitorium Hemmer München GbR zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten (Art. 15 DS-GVO), sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) bzw. Löschung dieser Daten (Art. 17 
DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), auf 
Unterrichtung (Art. 19 DS-GVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-
GVO), auf Widerruf erteilter Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 
auf Beschwerde (Art. 77 DS-GVO), sowie ein Widerspruchsrecht (Art. 
21 DS-GVO). 

4. Kontaktmöglichkeit 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung oder 
Löschung von Daten, zur Einschränkung der Verarbeitung, zur 
Unterrichtung, zur Datenübertragbarkeit, sowie zum Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte 
Datenverwendung wenden Sie sich bitte an den für die Datenerhebung 
und –verarbeitung Verantwortlichen: Juristisches Repetitorium 
Hemmer München GbR, Achim Wüst, Mergentheimer Str. 44, 97082 
Würzburg Tel.: 09 31 / 797 82-30 Fax: 09 31 / 797 82-34, E-Mail: 
muenchen@hemmer.de. 
 

Bitte senden Sie die Anmeldung an:
Juristisches Repetitorium hemmer, Mergentheimer Str. 44, 97082 Würzburg oder an die Fax-Nr.: 09 31-79 78 234
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ÜBERSICHT 

Teil 1: Erfolgsaussichten der Klage  
A. Rechtswegeröffnung 
I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs 
  Verwaltungsrechtsweg nach Generalklau-

sel des § 40 I 1 VwGO eröffnet.  

II. Zuständiges Gericht  
  nach Sachverhalt (+) 

B. Zulässigkeit 
I. Statthafte Klageart 
  Allgemeine Leistungsklage 

II. Klagebefugnis § 42 II VwGO analog 
 möglicher Anspruch auf Zahlung der 100 € 
aus §§ 683 S. 1, 670 BGB 

III. Beteiligten- und Prozessfähigkeit §§ 61 f. 
VwGO 

  Kläger: §§ 61 Nr. 1 Alt. 1, 62 I Nr. 1 VwGO 

  Beklagte: §§ 61 Nr. 1 Alt. 2, 62 III VwGO, 
vertreten durch Oberbürgermeister, Art. 38 I 1, 
34 I 2 GO 

IV. Sonstige Voraussetzungen (+) 
C. Begründetheit 
I. Richtiger Beklagter  
  Gemeinde als die Person, gegen die Recht 

behauptet  

II. Anspruch auf Zahlung 100 € 
1. Anspruchsgrundlage 
  §§ 683 S. 1, 670 BGB analog im öffentli-

chen Recht? 

a. Anwendungsvoraussetzungen 
  GoA grds. entsprechend anwendbar 

  Aber zusätzliche Voraussetzungen für An-
wendung erforderlich, da gesetzliche Kompe-
tenz- und Zuständigkeitsordnung infrage ge-
stellt und Risiko der Wahrnehmung von Auf-
gaben, auf die kein Anspruch besteht  Er-
fordernis eines besonderen öffentlichen In-
teresses 

b. Vorliegen eines besonderen öffentlichen 
Interesses 

aa. Besonderes öffentliches Interesse allge-
mein 

  Erforderlich besonderes öffentliches Inter-
esse im konkreten Einzelfall: 

 - Aufgabenträger zur Aufgabenerfüllung anzu-
halten 

 - kein Eingriff in Ermessen 

bb. Besonderes öffentliches Interesse im kon-
kreten Fall 

  Besonderes öffentliches Interesse (+): Ab-
fallbeseitigung keine Ermessensentscheidung, 
zudem vor Beseitigung durch E Hinweis ge-
genüber Gemeinde, Abfall selbst zu beseiti-
gen, überdies Effektivität der Gefahrenabwehr 
zu beachten 

2. Anspruchsvoraussetzungen 
a. Fremdes Geschäft 

  Objektiv fremdes Geschäft, da im Rechts-
kreis der Gemeinde? 

aa. Pflicht des Abfallbesitzers 
  Grds. Pflicht des Abfallbesitzers zur Besei-

tigung, § 15 I KrWG 

  Pr.: Abfallbesitzer i.S.d. § 3 IX KrWG: E In-
haber der tatsächlichen Sachherrschaft über 
die Abfälle? Tatsächliche Sachherrschaft au-
tomatisch aus dem Grundstückseigentum? 
Grds. ausreichend, da Effektivität der Gefah-
renabwehr. Aber: Mindestmaß an tatsächli-
cher Sachherrschaft erforderlich in dem Sinne, 
dass Abfälle dem Inhaber zuzurechnen sind. 
Zurechnung fehlt, wenn Grundstück der All-
gemeinheit tatsächlich oder rechtlich – hier 
Art. 27 I BayNatSchG – zugänglich ist  E 
kein Abfallbesitzer 

bb. Pflicht des Hoheitsträgers 
  Pflicht aus § 20 I 1 KrWG 

b. Sonstige Voraussetzungen 
  Unerheblich entgegenstehender Wille Ge-

meinde, da Pflicht zur Beseitigung 

Ergebnis Teil 1: Klage ist zulässig und begründet 

 
Teil 2:  
Frage 1:  
I. Amtshaftungsanspruch §§ 839 BGB, 

Art. 34 S. 1 GG 
1. Anspruchsvoraussetzungen 
a. Handeln eines Beamten 
  Feuerwehrmann durch Übernahme von ho-

heitlichen Aufgaben Beamter im haftungs-
rechtlichen Sinne 
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